
Satzung des Vereins „Helfende Hände für Nepal e.V.“  
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
Der Verein führt den Namen. “Helfende Hände für Nepal“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
Nach der Eintragung führt der Verein den Namenszusatz „e.V.“. 
Der Verein hat seinen Sitz in Mainz. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2  Vereinszweck 
Zweck des Vereins ist die selbstlose Unterstützung von bedürftigen Personen in Nepal. 
Insbesondere widmet sich der Verein folgenden Aufgaben: 

• Förderung der Bildung und Erziehung durch Schaffung der notwendigen Grundvoraussetzungen und der 
Ermöglichung einer Schul, Hochschul- oder Berufsaus- oder – weiterbildung für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene. 

• Unterstützung von Schulen in ihrer materiellen und personellen Ausstattung durch Sach- oder Geldzu-
wendungen oder auch durch den Einsatz von Volontären. 

• Unterstützung von anderen Einrichtungen, die dem Wohl der Bevölkerung, insbesondere der Gesund-
heitsförderung dienen. 

• Finanzielle und moralische Unterstützung von Personen in einer Notlage. 
• Interkultureller Austausch zur Förderung von Offenheit und Verständnis zwischen Menschen unter-

schiedlicher Kulturen im Sinne der Völkerverständigung. 
• Öffentlichkeitsarbeit zur Aufklärung über die Situation und die Probleme Nepals. 

 
§ 3  Gemeinnützigkeit 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts “Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in ers-
ter Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Aus-
gaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 
 

§ 4  Erwerb der Mitgliedschaft  
• Vereinsmitglieder können natürliche Personen oder juristische Personen werden.  
• Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen.  
• Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 
• Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die Berufung an die 

Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet.  

§ 5    Beendigung der Mitgliedschaft  
• Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der juristischen Person.  
• Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten Vorstandsmit-

glied und ist jederzeit mit sofortiger Wirkung möglich.  
• Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein die 

Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstän-
de von mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss 
steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an 
den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig 

§ 6  Beiträge  
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit bestimmt die Mitglie-
derversammlung.  

§ 7  Organe des Vereins  
      Organe des Vereins sind: 
• die Mitgliederversammlung,  
• der Vorstand.  

§ 8  Mitgliederversammlung  
• Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere die 

Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des Vorstands, Entgegennahme der Berichte des Vorstan-
des, Wahl der Kassenprüfern/innen, Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit, Beschlussfassung 
über die Änderung der Satzung, Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, Entscheidung über 
Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese 
aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben. 



• In jedem Geschäftsjahr soll mindestens eine ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. 
• Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn 

mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt.  
• Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einer Woche schriftlich 

unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einla-
dungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn 
es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift gerichtet war.  

• Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem ange-
setzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekannt zu machen.  

• Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des 
Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen 
sind, können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden.  

• Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.  
• Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet.  
• Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen.  
• Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied unter Vorlage 

einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden.  
• Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  
• Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwe-

senden Mitglieder beschlossen werden.  
• Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht.  
• Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungs-

leiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.  

§ 9   Vorstand  
• Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem/der 1. und 2. Vorsitzenden und dem/der Kassie-

rer/in. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jedes Vorstandsmitglied ist alleinvertre-
tungsberechtigt. Bei allen Handlungen muss der Vorstand sich von den Zielen des Vereins und von den 
Vorschriften der Satzung sowie den Beschlüssen der Mitgliederversammlung und des Vorstands leiten 
lassen. Intern wird vereinbart, dass der Verein, wenn möglich jeweils von zwei Vorstandsmitgliedern ver-
treten wird und dass ein stellvertretendes Vorstandsmitglied nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden 
von seinem Vertretungsrecht Gebrauch macht.  

• Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 3  Jahren gewählt.  
• Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden.  
• Die Wiederwahl ist zulässig.  
• Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 
• Scheidet ein Mitglied des Vorstandes  während der Amtsperiode aus, so wählt der verbleibende Vor-

stand ein kommissarisches Ersatzmitglied, das in der nächsten Mitgliederversammlung einer Bestäti-
gung für die restliche Amtszeit bedarf. Erfolgt keine Bestätigung, wird der gesamte Vorstand neu ge-
wählt. 

• Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand.  
• Der Vorstand entscheidet durch Beschlüsse mit einer Zweidrittelmehrheit, die in Vorstandssitzungen o-

der im Umlaufverfahren schriftlich, fernmündlich oder durch elektronische Datenübermittlung getroffen 
werden können. 

• Vorstandssitzungen werden bei Bedarf einberufen und von einem Vorstandsmitglied geleitet. 

§ 10  Kassenprüfung  
• Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr eine/n Kassenprüfer/in.  
• Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein.  
• Wiederwahl ist zulässig.  

§ 11  Auflösung des Vereins  
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermö-
gen an die Saraswoti Kinderhilfe e.V. mit Sitz in Antdorf, die es ausschließlich und unmittelbar für steuerbegüns-
tigte Zwecke zu verwenden hat.  

§ 12   Haftungsausschluss 
Die Haftung beschränkt sich auf eine vorsätzliche Pflichtverletzung durch die Mitglieder des Vorstands. Die Haf-
tung für fahrlässiges Verhalten der Organe sowie für jedwedes Verschulden der Erfüllungsgehilfen gegenüber 
den Vereinsmitgliedern wird ausgeschlossen. Ebenso ausgeschlossen ist eine unmittelbare Haftung der Ver-
einsmitglieder, insbesondere des Vorstands, für Schadensersatzansprüche gegen den Verein. 

Mainz, 14.11.2008 


